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 Veröffentlicht am 13.03.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §224 Abs1;

BAO §243;

BAO §248;

Rechtssatz

Ein Vorbringen, wonach die in den betre8enden Abgabenbescheiden angenommene Höhe der Umsätze in Frage

gestellt wird, kann nur in einem Rechtsmittel gegen diesen Abgabenbescheid, nicht jedoch gegen den

Haftungsbescheid mit Erfolg getätigt werden.
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